	Rechtsscheinvollmacht
	Duldungsvollmacht
	Anscheinsvollmacht

	gesetzlich geregelt (§§ 170-172) 
	gesetzlich nicht geregelt
	gesetzlich nicht geregelt

	(1) Wer Außenvollmacht erteilt hat, setzt dadurch gegenüber dem Dritten den Rechtsschein einer Vollmacht Erlischt die Vollmacht, so bleibt sie dem Dritten gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen vom Vollmachtgeber angezeigt wird. (§170)
(2) Wer Geschäftsgegnern kundtut, dass er jemand bevollmächtigt hat, setzt dadurch, wenn in Wahrheit keine wirk​same (Innen-)Vollmacht vorliegt, den Rechtsschein einer Vollmacht, der erst durch entsprechenden Widerruf der Kundgabe wieder beseitigt wird. (§ 171)
	Wer es duldet, dass eine Person ohne Vertretungsmacht in seinem Namen wie ein Vertreter Dritten gegenüber auftritt, und wer den Dritten gegenüber durch sein Verhalten den Eindruck erweckt, Vertretungsmacht dieser Person liege vor, darf sich auf das Fehlen der Vertretungsmacht nicht berufen.
	Wer es nicht bemerkt, dass eine Person ohne Vertretungsmacht in seinem Namen wir ein Vertreter Dritten gegenüber auftritt, obwohl er es hätte bemerken müssen, und wer den Dritten gegenüber durch sein Verhalten den Eindruck erweckt, Vertretungsmacht dieser Person liege vor, darf sich auf das Fehlen der Vertretungsmacht nicht berufen.

	(3) Wer dem Vertreter eine Vollmachts​urkunde aushändigt, die der Vertreter dann dem Geschäftsgegner vorlegt, setzt ebenfalls den Rechtsschein einer Vollmacht, der erst wieder durch Rückgabe oder Kraftloserklärung (§ 176) beseitigt wird (§ 172).
	Duldungsvollmacht = implizite rechtsgeschäftliche Vollmacht. 
Es handelt sich eigentlich nicht um eine Rechtsscheinsvollmacht, sondern um eine konkludente rechtsgeschäftliche Vollmacht. In der Duldung des Handelns des Stellvertreters kann die Willenserklärung des Vertretenen gesehen werden.
	Anscheinsvollmacht = Fehlen einer Vollmacht, aber:

Vertretener hat schuldhaft Fakten geschaffen, 
aus denen Dritte das Vorliegen einer Vollmacht entnehmen können

	Es war mal was da, jetzt ist es weg und ich habe nicht dafür gesorgt, dass es jeder merkt.
	Es war nie was da, ich habe aber gemerkt, dass jemand tut, als sei was da, und ich habe nichts dagegen unternommen.
	Es war nie was da, ich habe auch nicht gemerkt, dass jemand tut, als sei was da, ich hätte es aber merken müssen.

	



